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SEHR GEEHRTE KUNDEN UND GESCHÄFTSPARTNER
«EXPÉRIENCE VERTICALE» UND MEHR 
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Am 21. November 2014 durften wir eine grosse Gäste-
schar zum Vortrag von Nina Caprez im Hotel Ermitage 
begrüssen. Das grosse Interesse und die vielen positiven 
Rückmeldungen haben uns sehr gefreut!

Auf eindrückliche und sympathische Weise hat uns die 
Extem-Sportlerin an ihrem Weg, ihren Erfolgen und 
Niederlagen aber auch an ihrer Überzeugung und ihren 
Zweifeln teilhaben lassen. Uns alle beeindruckt hat sicher 
die Paarung ihres grossen Urvertrauens mit der hochpro-
fessionellen Vorbereitung und Umsetzung der Projekte. 
Überrascht hat uns vielleicht, dass es zur Realisierung der 
Projekte und zur bildlichen Dokumentation der Höchst-
leistungen am Berg eine ganze Crew gut ausgebildeter 
und sich blindlings verstehender Profis braucht. So muss-
ten zum Beispiel die Kameramänner, die die Escaladen 
«Silbergeier» und «Orbayu» gefilmt haben, mit der Klet-
terei vertraut gemacht und an die  extremen Arbeitsplätze 
gewöhnt werden. www.ninacaprez.ch

Auch in unserer täglichen Arbeit sind wir auf ein zu-
verlässiges Zusammenspiel im Team und auf eine gute 
Ausbildung aller T&R-Teammitglieder angewiesen. Aus 

diesem Grunde hat die 
Weiterbildung in unserer 
Firma einen sehr hohen 
Stellenwert. Im Moment 
befinden sich  vier Mitar-
beiterinnen und ein Mit-
arbeiter in einer längeren 
Weiterbildung, die sie 
schlussendlich zu Treu-
handexperten, Treuhän-
derinnen mit Fachauswies 
und dipl. Treuhandsach-
bearbeiterinnen qualifi-
zieren werden.  

Wie am Berg sind auch im Büro die Grundfertigkeiten 
das Fundament jedes Erfolgs. Daher bilden wir in unse-
ren Niederlassungen in Gstaad auch Lenk kaufmännische 
Lehrstellen an. Wie Nina Caprez ihre Kameramänner sel-

ber ausgebildet hat, bilden 
wir unsere Nachwuchskräfte  
selber aus.

Schlussendlich bedarf es in 
anspruchsvollen Situationen 
jedoch immer den erfah-
renen Blick des Profis, das 
gilt am Berg wie auch in un-
serem Tätigkeitgebiet. Wir 
sind stolz darauf, im Bereich 
der Wirtschaftsprüfung, der 
Treuhand- und Steuerbera-
tung über solche Experten 
zu verfügen. Mit Datum 
vom 2. Oktober 2014 hat die Eidgenössische Revisions-
aufsichtsbehörde unserer Gesellschaft zudem erneut den 
Status «Revisionsexpertin» zuerkannt. Mit ein Grund da-
für ist sicher der Umstand, dass alle fünf Partner der T&R 
Oberland AG als Einzelpersonen den Titel «Revisionsex-
perte» führen dürfen. Auch hier wird eine permanente 
Weiterbildung vorausgesetzt. 

Im zu Ende gehenden Jahr durften wir mit unseren Kun-
den wiederum viele Projekte «erkunden», planen und um-
setzten. Wahrscheinlich fühlten wir dabei zuweilen ähn-
lich wie Nina Caprez, wenn sie die schwierigen Passagen 
gemeistert hatte und auf dem Gipfel stand – ein tolles 
Gefühl.

Für das uns von unseren Kunden und Geschäftspartnern in den 
«Seilschaften» geschenkte Vertrauen bedanken wir uns herzlich 
und freuen uns bereits jetzt auf die Herausforderungen im 2015.

Ihnen wünschen wir frohe und erholsame Festtage und für das Jahr 
2015 viele spannende und erfüllende Projekte.

Herzliche Grüsse 
T&R Oberland AG
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DIE ERSTANWENDUNG DES NEUEN 
RECHNUNGSLEGUNGSRECHTS (NRLR)

Das neue Rechnungslegungsrecht (nRLR) wird am 
01.01.2015 nach einer zweijährigen Übergangsfrist vollstän-
dig in Kraft treten und ist erstmals anzuwenden. Der vor-
liegende Artikel soll ein paar grundsätzliche Fragen beant-
worten und auf einige «Hürden» bei der Erstanwendung des 
nRLR aufmerksam machen.

FÜR WELCHE UNTERNEHMEN IST DAS NRLR 
ANWENDBAR?
Einzelfirmen und Personengesellschaften ab CHF 500 000 
Jahresumsatz im letzten Jahr vor der Erstanwendung des 
nRLR sowie alle juristischen Personen (AG, GmbH und Ge-
nossenschaften) unterliegen den neuen Bestimmungen über 
die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung.

Einzelunternehmung
Personengesellschaft

Juristische Person
(AG, GmbH, 
Genossenschaft)

Umsatz
< CHF 100 000

Aufzeichnung buchführungs- und 
rechnungslegungspflichtig 
(ohne zeitl. Abgrenzung)

Umsatz
CHF 100 000–499 999

Aufzeichnung buchführungs- und rech-
nungslegungspflichtig 
(mit zeitl. Abgrenzung)

Umsatz
> CHF 500 000

buchführungs- und 
rechnungslegungspflichtig 
(ohne Anhang)

buchführungs- und 
rechnungslegungspflichtig

> CHF 20 Mio Bilanzsumme
> CHF 40 Mio Umsatz
> 250 Vollzeitstellen
(zwei Schwellenwerte in zwei Jahren/
ordentliche Revisonspflicht)

buchführungs- und rech-
nungslegungspflichtig 
(mit Anhang)

buchführungs- und rech-
nungslegungspflichtig 
(mit GFR und Lagebe-
richt)

 

KAUFMÄNNISCHE BUCHFÜHRUNG UND 
RECHNUNGSLEGUNG VERSUS MILCHBÜCHLEIN- 
RECHNUNG
Kleinere Einzelfirmen und Personengesellschaften sowie 
Vereine und Stiftungen, die nicht verpflichtet sind, sich ins 
Handelsregister eintragen zu lassen und Stiftungen, die von 
der Revisionspflicht befreit sind, müssen lediglich über die 
Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage 
Buch führen (Milchbüchlein-Rechnung). Da das Steuer-
recht grundsätzlich keine Ausnahmen bei der Vornahme 
von zeitlichen und sachlichen Abgrenzungen kennt, raten 
wir davon dringend ab.

MINDESTGLIEDERUNG VON BILANZ UND 
ERFOLGSRECHNUNG
OR Art. 959a und Art. 959b schreiben für Bilanz und Er-
folgsrechnung eine verbindliche Mindestgliederung vor. Es 
sind dabei mindestens die im Gesetz vorgegebenen Positi-
onen unter Einhaltung der ebenfalls vorgegebenen Reihen-
folge aufzuführen.

AKTIVEN
1. Umlaufvermögen
a. flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit 

Börsenkurs 
b. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
c. übrige kurzfristige Forderungen 
d. Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 
e.  aktive Rechnungsabgrenzungen

2. Anlagevermögen 
a. Finanzanlagen 
b. Beteiligungen 
c. Sachanlagen 
d. immaterielle Werte 
e. nicht einbezahltes Grund, Gesellschafter oder Stiftungs-

kapital

PASSIVEN
1. Kurzfristiges Fremdkapital 
a. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
b. kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 
c. übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 
d. passive Rechnungsabgrenzungen

2. Langfristiges Fremdkapital 
a. langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten 
b. übrige langfristige Verbindlichkeiten 
c. Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche 

Positionen

3. Eigenkapital 
a. Grund, Gesellschafter oder Stiftungskapital (ggf. geson-

dert nach Beteiligungskategorien) 
b. gesetzliche Kapitalreserve 
c. gesetzliche Gewinnreserve 
d. freiwillige Gewinnreserve oder kumulierte Verluste als 

Minusposten 
e. eigene Kapitalanteile als Minusposten

PRODUKTIONSERFOLGSRECHNUNG
1. Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen
2. Bestandesänderungen an unfertigen und fertigen Er-

zeugnissen
3. Materialaufwand
4. Personalaufwand
5. übriger betrieblicher Aufwand
6. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positio-

nen des Anlagevermögens
7. Finanzaufwand und Finanzertrag
8. betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag
9. ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder 

Aufwand und Ertrag
10. direkte Steuern
11. Jahresgewinn oder Jahresverlust 
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PFLICHT ZUR ERSTELLUNG EINES ANHANGS
Alle Firmen, die der Pflicht zur kaufmännischen Buchfüh-
rung und Rechnungslegung unterstehen, haben einen An-
hang zur Jahresrechnung zu erstellen. Der Anhang ergänzt 
und erläutert die Bestandteile der Jahresrechnung.
Von der Pflicht zur Erstellung des Anhangs befreit sind Ein-
zelunternehmen und Personengesellschaften, die nicht als 
wirtschaftlich bedeutend gelten, was erst ab einer Bilanz-
summe von CHF 20 Mio., einem Jahresumsatz von CHF 40 
Mio. und 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt der Fall 
ist (wobei zwei dieser Kriterien in zwei aufeinander folgen-
den Jahren überschritten sein müssen).
Zu beachten ist, dass der Anhang neu erheblich umfassen-
der ist als vorher, da einige neue Elemente aufgenommen 
wurden und nur wenige weggefallen sind. Dies wird vor al-
lem bei der ersten Anwendung zusätzlichen Aufwand verur-
sachen, um alle benötigten Informationen zu sammeln und 
in geeigneter Form darzustellen

BILANZ NACH ALTEM RECHT

Bilanz

Aktiven 31.12.2014 31.12.2013

Flüssige Mittel 25 444 24 111

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 30 956 29 980

Vorräte 43 689 41 267

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 14 081 14 142

Total Umlaufvermögen 114 170 109 500

Eigene Aktien 1 000 1 000

Sachanlagen 96 197 94 733

Total Anlagevermögen 97 197 95 733

Total Aktiven 211 367 205 233

Passiven 31.12.2014 31.12.2013

Schulden aus Lieferungen und Leistungen 34 289 30 689

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 7 089 6 667

Langfristige Verbindlichkeiten 25 147 26 693

Total Fremdkapital 66 525 64 049

Aktienkapital 100 000 100 000

Gesetzliche Reserven

Allgemeine Reserve (davon Agio: 15 000) 20 000 20 000

Reserve für eigene Aktien 1 000 1 000

Bilanzgewinn 23 842 20 184

Total Eigenkapital 144 842 141 184

Total Passiven 211 367 205 233

Gemäss Art. 959c OR muss der Anhang folgendes 
enthalten:
• Grundsätze der Rechnungslegung 
• Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und 

Erfolgsrechnung 
• Gesamtbetrag einer allfälligen Nettoauflösung der stillen 

Reserven 
• Weitere vom Gesetz verlangte Angaben. 
 Dazu gehören namentlich die folgenden Angaben: 
 • Name, Rechtsform, Sitz 
 • Anzahl der Mitarbeiter
 • Beteiligungen mit Angabe das Kapital und Stimmenanteils 

 • Anzahl eigener Anteile, die vom Unternehmen gehalten 
werden 

 • Kauf/Verkauf eigener Anteile inkl. Beteiligungen 
 • Restbetrag der Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen 

mit einer Fälligkeit von mehr als zwölf Monaten 
 • Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 
 • Sicherheiten zugunsten Dritter 
 • Sicherheiten für eigene Verbindlichkeiten sowie Aktiven 

unter Eigentumsvorbehalt 
 • Eventualverbindlichkeiten 
 • Anzahl und Wert von Beteiligungsrechten oder Opti-

onen für alle Leitungs- und Verwaltungsorgane sowie 
Mitarbeitenden

 • Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder 
periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung

 • Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag   
 • Gründe bei vorzeitigem Rücktritt der Revisionsstelle
 • Angaben zu Anleihensohligationen (Betrag, Zinssätze, 

Fälligkeiten und weiteren Konditionen)*
 • Honorar der Revisionsstelle je gesondert für Revision 

und andere Dienstleistungen)*

*nur bei grösseren Unternehmen gemäss Art. 961 a OR

BILANZ NACH NEUEM RECHT

Bilanz

Aktiven 31.12.2015 31.12.2014

Flüssige Mittel 30 054 25 444

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28 583 30 956

Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 57 535 52 910*

Aktive Rechnungsabgrenzungen 4 340 4 860*

Total Umlaufvermögen 120 512 114 170

Sachanlagen 100 289 96 197

Total Anlagevermögen 100 289 96 197

Total Aktiven 220 801 210 367

Passiven 31.12.2015 31.12.2014

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 38 025 34 289

Passive Rechnungsabgrenzungen 7 543 7 089

Kurzfristiges Fremdkapital 45 568 41 378

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 20 000 20 000*

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 5 325 5 147*

Langfristiges Fremdkapital 25 325 25 147

Total Fremdkapital 70 893 66 525

Aktienkapital 100 000 100 000

Gesetzliche Kapitalreserve 15 000 15 000

Gesetzliche Gewinnreserve 5 000 5 000

Freiwillige Gewinnreserven

Bilanzgewinn 30 908 24 842

Eigene Aktien -1 000 -1 000*

Total Eigenkapital 149 908 143 842

Total Passiven 220 801 210 367
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ERFOLGSRECHNUNG NACH ALTEM RECHT

Erfolgsrechnung

2014 2013

Erlös aus Lieferungen und Leistungen 166 644 141 511

Bestandesänderungen Halb-/Fertigfabrikate 1 156 –1 067

Total Betriebsertrag 167 800 140 444

Materialaufwand –80 978 –60 844

Personalaufwand –41 844 –38 644

Abschreibungen auf Sachanlagen –10 732 –10 543

Übriger betrieblicher Aufwand –28 467 –27 133

Total Betriebsaufwand –162 021 –137 164

Betriebliches Ergebnis 5 779 3 280

Finanzaufwand –1 102 –1 030

Finanzertrag 408 665

Gewinne aus Veräusserungen von 
Anlagevermögen

153 0

Ausserordentlicher Aufwand –402 –98

Jahresgewinn vor Steuern 4 836 2 817

Steuern –1 178 –222

Jahresgewinn 3 658 2 595

BEWERTUNGSVORSCHRIFTEN/STILLE RESERVEN 
Das Vorsichtsprinzip steht weiterhin stark im Vordergrund 
und die Bildung sowie Beibehaltung von stillen Reserven ist 
auch unter dem neuen Recht erlaubt. Neu wird der Grund-
satz der Einzelbewertung explizit vorgeschrieben, so dass 
Überbewertungen in einzelnen Positionen nicht mehr mit 
stillen Reserven in anderen kompensiert werden dürfen. 
Einzeln ausgewiesen und bewertet werden müssen somit 
Aktiven und Verbindlichkeiten, wenn sie wesentlich sind 
und nicht aufgrund ihrer Gleichartigkeit üblicherweise für 
die Bewertung als Gruppe zusammengefasst werden.
Für die Darstellung der Erfolgsrechnung stehen neu explizit 
die beiden Ansätze der Produktions- und Absatzerfolgs-
rechnung zur Auswahl. Vorstehend ist die in der Schweiz 
übliche Produktionserfolgsrechnung abgebildet.

ERSTMALIGE ANWENDUNG DES NRLR
Bei der Erstanwendung des neuen Rechnungslegungsrechts 
lassen die Übergangsbestimmungen für die Angabe von 
Vorjahreszahlen in der Jahresrechnung mehrere Möglichkei-
ten zu. Bei unserer Empfehlung für die erstmalige Anwen-
dung des nRLR werden die Zahlen des Vorjahres an die neu-
en Gliederungsvorschriften angepasst. Somit entsprechen 
die Vergleichsinformationen den neuen Bestimmungen und 
der Vorteil liegt in der Aussagekraft.

ERFOLGSRECHNUNG NACH NEUEM RECHT

Erfolgsrechnung

2015 2014

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 171 467 166 644

Bestandesänderungen an unfertigen und fer-
tigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten 
Dienstleistungen

542 1 146*

Total Betriebsertrag 172 009 167 790

Materialaufwand –81 193 –80 978

Personalaufwand –41 936 –41 844

Übriger betrieblicher Aufwand –28 367 –28 457*

Abschreibungen auf Sachanlagen –11 732 –10 732

Total Betriebsaufwand –163 228 –162 011

Betriebliches Ergebnis 8 781 5 779

Finanzaufwand –1 087 –1 102

Finanzertrag 423 408

Ausserordentlicher Aufwand –171 –402

Ausserordentlicher Ertrag 121 153*

Jahresgewinn vor Steuern 8 067 4 836

Direkte Steuern –2 001 –1 178

Jahresgewinn 6 066 3 658

*Die Vorjahreszaheln wurden an die neue Gliederung angepasst, siehe Erläuterungen im Anhang.

UNSERE EMPFEHLUNG FÜR DIE 
ERSTANWENDUNG:
ANPASSUNG DER ZAHLEN AN DIE NEUEN 
GLIEDERUNGSVORSCHRIFTEN
Für unseren dargestellten Lösungsansatz dient als Beispiel 
eine Aktiengesellschaft mit dem Bilanzstichtag per 31. De-
zember. Dieser Ansatz kann sinngemäss auch für andere 
Rechtsformen angewendet werden.

FAZIT
Die Erstanwendung wird hinsichtlich der Gliederungsvor-
schriften zu einigem Zusatzaufwand führen. Zudem lassen 
die Übergangsbestimmungen mehrere Varianten zu und es 
gilt auszuloten, welche dieser Möglichkeiten für jedes Un-
ternehmen sich am besten eignet.

Gerne unterstützen wir Sie bei Umsetzung der neuen 
gesetzlichen Vorschriften. 


